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Flur 11

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Nachweis 
des Liegenschaftskatasters nach dem Stande vom __.__.____ übereinstimmen. 
Offenbach am Main, den __.__.____ 
 
 
 
Wolfgang Sattler 
Technischer Angestellter 
 
 
Aufgestellt durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 2 BauGB am 
04.11.2010. 
Mühlheim am Main, den __.__.____ 
 
 
 
Daniel Tybussek        Gudrun Monat 
Bürgermeister         Erste Stadträtin 
 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB nach ortsüblicher Bekannt-
machung am 04.08.2014 in der Offenbach Post in der Zeit vom 11.08.2014 bis 12.09.2014. 
Mühlheim am Main, den __.__.____ 
 
 
 
Daniel Tybussek        Gudrun Monat 
Bürgermeister         Erste Stadträtin 
 
 
Offengelegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung am 02.04.2015 in der 
Zeit vom 13.04.2015 bis 15.05.20015 
Mühlheim am Main, den __.__.____ 
 
 
 
Daniel Tybussek        Gudrun Monat 
Bürgermeister         Erste Stadträtin 
 
 
Als Satzung beschlossen gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit § 5 HGO durch die Stadtver-
ordnetenversammlung am __.__.____ 
Mühlheim am Main, den __.__.____ 
 
 
 
Daniel Tybussek        Gudrun Monat 
Bürgermeister         Erste Stadträtin 
 
 
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 
Mühlheim am Main, den xx.xx.xxxx 
 
 
Daniel Tybussek        Gudrun Monat 
Bürgermeister         Erste Stadträtin 
  
 
Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung durch die Stadtverordnetenversammlung wur-
de am xx.xx.xxxx bekannt gemacht. Der Bebauungsplan wurde somit am xx.xx.xxxx rechtsver-
bindlich. 
Mühlheim am Main, den xx.xx.xxxx 
 
 
 
Daniel Tybussek        Gudrun Monat 
Bürgermeister         Erste Stadträtin       
 

Flur 11

Planzeichenerklärung

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Zahl der zulässigen Vollgeschosse

3. Bauweise, Baugrenzen, Baulinien (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

4. Fläche für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

5. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen
Hauptverkehrszüge (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen in m über Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden

Bahnanlagen (nachrichtlich)

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Werstoffsammelbehälter (privat)

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die
Verkehrsflächen:

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

8. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche, Zweckbestimmung Verkehrsbegleitgrün

9. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen; hier:

Stellplätze

Garagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

10. Sonstige Planzeichen

Lärmschutzwand (Höhen gemäß Ziffer 1.6.1)

Katasteramtliche Darstellungmax. Traufhöhe (Schnittkante verlängerte Außenwand-Oberkante Dachhaut)

Verdachtspunkt Kampfmittel (Nr. 4: X: 3488628,75, Y: 5553725,9898)

Carport

Flurnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

Flurgrenze

Flurstücksnummer

Polygonpunkt

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit 
zu belastende Flächen

1527/22

Straßenverkehrsflächen auf gewidmeter Bahnanlage

max. Firsthöhe (Überschreitung durch technische Dachaufbauten ist zulässig)

von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

Anpflanzung von Bäumen

Zugehörigkeitshaken

1.6.2 Bei der Änderung oder der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 
"Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 
auszubilden. Grundlage hierzu sind die Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 8 der DIN 
4109 den in der nachfolgenden Karte gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegeln 
wie folgt zugeordnet sind:  
 
Tabelle 8 DIN 4109: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Spalte 1 2 3 4 5 
   Raumarten 

Zeile Lärm- 
pegelbe-

reich 

„Maßgeb-
licher Au-
ßenlärm-

pegel“ 

Bettenräume 
in 

Krankenan-
stalten und 
Sanatorien 

Aufenthalts-
räume  

in Wohnun-
gen, 

Übernach-
tungs- 

räume in Be-
her- 

bergungsstät-
ten, Unter-
richtsräume 

und ähnliches

Büro-
räume 1) 

und 
ähnli-
ches 

  dB(A) erf. R’W,res des Außenbauteils in dB 
1 I bis 55 35 30 - 
2 II 56 bis 60 35 30 30 
3 III 61 bis 65 40 35 30 
4 IV 66 bis 70 45 40 35 
5 V 71 bis 75 50 45 40 
6 VI 76 bis 80 2) 50 45 
7 VII > 80 2) 2) 50 

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der 
in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der 
Raumnutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren gemäß DIN 4109 
nachzuweisen.  
 
Zusätzlich sind in Schlafräumen und Kinderzimmern - außer an den Nordfassaden im EG 
und 1. OG - schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen.  

 

3.5 Aufgrund der räumlichen Nähe zu den Bahnanlagen wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

 Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer  
 Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgelei-
tet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Die Vorflut-
verhältnisse dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, Erdaushub etc. nicht verän-
dert werden. 
 

 Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen 
Bei Planungen von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtungen, 
Parkplatzbeleuchtungen, Leuchtwerbung aller Art, etc.) in der Nähe der Gleise oder von 
Bahnübergängen etc. Hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahr-
zeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschun-
gen von Signalbildern nicht vorkommen. 
 

 Oberleitung 
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Näher zu unserer Oberleitungsanlage. Wir wei-
sen hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15.000 V Spannung der Oberleitung 
hin und die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen. 
 

 Bepflanzung des Bebauungsplangebietes zur Bahnseite hin 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müs-
sen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Der Pflanzabstand 
zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von 
bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Ver-
kehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt 
werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflan-
zung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

 

 
 

1.6.3 Von Festsetzung 1.6.2 kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im 
Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 
Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der 
Abschirmung durch Gebäude). Die Anforderungen an die Schalldämmung der 
Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.  
 

1.7 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB: 
 

1.7.1 Je Baumsymbol in der Plankarte ist ein hochstämmiger standortgerechter Laubbaum 
(Mindestpflanzqualität als Hochstämme, 3 xv., Stammumfang 16-18 cm) der 
nachfolgenden Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abgänge sind 
gleichartig zu ersetzen. Eine Verschiebung der Pflanzstandorte um bis zu 5 m ist zulässig. 
 
Artenliste (Artenauswal) 
  
Winterlinde  -Tilia cordata, z.B. Sorte ‚Rancho‘ 
Hainbuche  -Carpinus betulus, z.B. Sorte ‚Fastigiata‘ 
Eberesche  -Sorbus aucuparia, z.B. Sorte ‚Edulis‘ oder ‚Fastigiata‘ 
Mehlbeere -Sorbus aria 
Feldahorn  -Acer campestre 
Baumhasel  -Corylus colurna 
 

1.7.2 Die Dächer der Garagen sind extensiv zu begrünen („Sedum-Dach“) und mit ca. 5 cm 
starkem Substrataufbau fachgerecht anzulegen. 

 
 
 
 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
 

2.1 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO gilt für Dächer: Zur Dacheindeckung 
sind nicht glänzende Materialien in roten Farben zulässig.  

 
 
 

 

  
3 Hinweise und nachrichtliche Übernahme

 
3.1 Für Garagen und Stellplätze gelten die Vorschriften der Stellplatzsatzung der Stadt Mühl-

heim am Main in der zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung geltenden Fassung. 
 

3.2 Auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und die auf Grundlage 
des Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung sei hingewiesen 
und angemerkt, dass die Nutzung der Solarenergie (Strom und Wärme) ausdrücklich zu-
lässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültige Fassung. 
 

3.3 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Boden-
verfärbungen und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt wer-
den. Diese sind gemäß § 20 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 20 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu 
schützen. 
 

3.4 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolepti-
sche Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei Erarbeiten Erkenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fach-
gutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne § 2 
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktion, die geeig-
net sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen 
oder die Allgemeinheit herbeizuführen.  

 

1 Textliche Festsetzungen

1.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO gilt: Die Ausnahmen des § 4 
Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

1.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB gilt: Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflä-
chen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl 
GRZ=0,7 überschritten werden. 
 

1.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB: Kellergeschosse sind unzulässig. 
 

1.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO gilt: Garagen, Stellplätze und 
Carports sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur innerhalb der hierfür 
ausgewiesenen Flächen zulässig. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind inner-
halb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 

1.5 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Pkw-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Weise zu 
befestigen. 
 

1.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB:  
 

1.6.1 Zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes ist gemäß Plankarte eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 
3,5 m, 4,0 m bzw. 4,5 m über dem geplanten Gelände zu errichten. Die jeweiligen Min-
desthöhen der Schallschutzanlage sind nachfolgend dargestellt.  

  

 

Karten Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109 für die jeweilige Geschossebene 
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 Immissionen 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, 
Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder usw.).In unmittelbarer 
Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflus-
sung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische 
Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf 
eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.  
 

3.6 Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften können bei der Stadtverwaltung 
Mühlheim am Main während der Dienststunden der Verwaltung eingesehen werden.  

 
 
 
 

4 Artenschutzrechtliche Maßnahmen und Empfehlungen

4.1 Bauzeitenregelung während der Fortpflanzungszeit europäischer Vogelarten: 
Um sicher zu stellen, dass im Zuge der Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Fort-
pflanzungsstätten europäischer Vogelarten zerstört oder beeinträchtigt werden, ist die Bau-
feldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Vögel (01. März bis 30. September) durchzu-
führen. Sollten die Baufeldfreimachung in der Fortpflanzungszeit europäischer Vogelarten-
durchgeführt werden müssen, können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht aus-
geschlossen werden und es müsste eine Ausnahmeregelung entsprechend § 45 
BNatSchG beantragt werden. 
 

4.2 Abfangen von Eidechsen und Umsiedlung in neu geschaffene Habitate: 
Tötungen von Zauneidechsen können ausschließlich durch eine strukturelle Vergrämung 
und/oder eine Evakuierung der Zauneidechsen vermieden werden. Durch geeignete Maß-
nahmen z.B. bei Rodungsmaßnahmen im Heckenbereich sind die Zauneidechsen in die 
südlichen Bereiche des Planungsraumes bzw. in den Bereich entlang der Lärmschutzwand 
zu lenken, wo diese dann gefangen und in geeignete Lebensräume umgesiedelt werden. 
Diese Umsiedlung muss zeitlich vor den Eingriffen in den Boden erfolgen und ist während 
des Frühjahres in Abhängigkeit von der Witterung oder während des Herbstes durchzufüh-
ren. Nach dem Abfangen der Zauneidechsen können Eingriffe in den Boden erfolgen. 
 

4.3 Die vorlaufenden artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
„Schaffung neuer Habitate bzw. die Verbesserung von Lebensraumstrukturen innerhalb 
bestehender Habitate für Zauneidechsen“ sind auf der Fläche Gemarkung Mühlheim, Flur 
4, Flurstück 298/3 herzustellen. 
 

4.4 Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes der artenschutzrechtlichen Artengrup-
pen, wird die Anbringung von 20 künstlichen Nisthilfen für gebäudebrütende Arten empfoh-
len. 
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